	Explosionsschutzdokument                    für explosionsgefährdete Bereiche
gemäß § 6 BetrSichV                                     im Kfz-Betrieb
             

	1. Name und Adresse des Unternehmens



	2. Betriebsbereich
[z. B. Lackierraum, Trockenraum, Lacklager, Batterieladeraum, Arbeiten am Kraftstoffsystem, Tankstelle etc.]



	3. Verantwortlicher für die Beurteilung

....................................................                 ....................................................

 Name, Vorname                                                                             Datum,  Unterschrift 



	4. Beschreibung der baulichen Gegebenheiten

[z. B. Lageplan, Gebäudeplan, Aufstellungsplan, Ex-Zonenplan, Angaben zur Bauweise (z. B. Feuerwiderstandsklasse der Wände und Türen), zur Lüftung (z. B. natürlich/technisch, Luftwechselzahl, Anordnung der Lüftungsöffnungen)]



	5. Verfahrens- und ggf. Tätigkeitsbeschreibung (stichwortartig)

5.1 verwendete Produktions- bzw. Hilfsstoffe

[z. B. 2K-Klarlack, F+, Spezialverdünnung F+]

5.2 Einsatzmengen

[z. B. 25 Liter/Tag]

5.3 Verarbeitungszustände

[z. B. gasförmig, flüssig, Aerosolstaub]

5.4 Druck- und Temperaturbereiche

[z. B. Pistolendruck 2bar, Temperatur 20 – 22 º C]




	6. Stoffdaten

[evtl. Kopie vom Gefahrstoffverzeichnis als Anlage beifügen]



	
	Stoffbezeichnung

(Handelsname usw.)


	Menge
	Kennz. n. GefstoffV
	Bemerkungen / relevante sicherheitstechnische Kenngrößen

[z. B. Flammpunkt]

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	7. Gefährdungsbeurteilung



	
Freisetzung von Gasen / Dämpfen / Nebel


	Zone O

ständig, langzeitig

oder häufig


	Zone 1

gelegentlich
	Zone 2

selten und während eines kurzen Zeitraums

	
Freisetzung von Stäuben


	Zone 20

ständig, langzeitig oder häufig


	Zone 21

gelegentlich
	Zone 22

selten und während eines kurzen Zeitraums

	
Ist die Zündung eventueller explosionsfähiger Atmosphäre verhindert                        ja,             weiter zu  8.3

oder ist eine Explosionsgefahr nicht gegeben?                                                            nein,         weiter zu  8.1 und 8.2



	8. Schutzkonzept

8.1 Technische Schutzmaßnahmen
[z. B.

- Erdung von Spritzgerät und Bodenbelag zur Vermeidung statischer Elektrizität

- keine heißen Oberflächen oder offene Flammen im Ex-Bereich

- Ex-geschützte elektrische Armaturen und Geräte (z. B. Lichtschalter, Beleuchtungskörper im Ex-Bereich): Geräte entsprechen der Richtlinie 94/9/EG (für Geräte, die ab dem 01.07.03 in Verkehr gebracht wurden) bzw. der ElexV (für Altgeräte, die bis 30.06.03 in Verkehr gebracht wurden. Bei nicht gekennzeichneten Altgeräten ist eine Bewertung zur sicheren Verwendung in der jeweiligen Ex-Zone erfolgt.

- Ex-geschützte nicht-elektrische Geräte (z. B. Druckluftwerkzeuge): Geräte entsprechen der Richtlinie 94/9/EG (für Geräte, die ab dem 01.07.03 in Verkehr gebracht wurden); für Altgeräte ist eine Bewertung zur sicheren Verwendung in der jeweiligen Ex-Zone erfolgt.

- natürliche Lüftung

- Absaugung und Ableitung von Lösemitteldämpfen ins Freie, Explosionsdruckentlastung
- Explosionsgeschützte elektrische Armaturen und Lüftungsöffnung im Deckenbereich im Batterieladeraum]

8.2 Organisatorische Maßnahmen

[z. B.

- Kennzeichnung explosionsgefährdeter Bereiche

- Rauchverbot und Verbot offener Flammen

- Betriebsanweisung und Unterweisung (Dokumentation!) der Arbeitnehmer
- Zutritt für unbefugte Personen verboten

- Reduzierung der Einsatzstoffe auf ein notwendiges Minimum
- regelmäßige Reinigung der explosionsgefährdeten Bereiche (Reinigungsplan)
- Sicherstellen, dass Zu- und Abluftöffnungen nicht zugestellt werden

- Freihalten von Flucht- und Rettungswegen
- regelmäßige Prüfung der Arbeitsplätze / Arbeitsmittel, die wiederkehrende Prüfungen erfordern]
8.3 Eventuelle zusätzliche Maßnahmen zur Verringerung eines Restrisikos

[z. B.

- Lagerung von Gasflaschen im Freien
- Lagerung von Kraftstoffen im Freien]



	9. Anhänge

[z. B.

Explosionsschutzzonenplan, Prüfbescheinigung Inbetriebnahmeprüfung, Gefahrstoffverzeichnis, Sicherheitsdatenblätter, Betriebsanweisungen, Prüf- und Wartungsplan, weitere Dokumentationen (z. B. Schaltpläne, Baumusterprüfbescheinigungen)]




Stand: 05 / 2006
Verfasser:

Handwerkskammer Konstanz

Dipl.-Forstw. Peter Schürmann

Umweltschutzberater
